
Vereinssatzung des Fördervereins der
Crundschule am Tegelschen Ort e.V.

$ r Name, Sitz und Ceschäftsjahr

(r) Der Verein führt den Namen 'Förder-

verein der Crundschule am Tegelschen Ort
e.V.'

(z) Er hat seinen Sitz in Berlin und ist in das

Vereinsregister beim Amtsgericht Charlot-

tenburg eingetragen.
Die Ceschäftsstelle befindet sich in der

Crundschule am Tegelschen Ort, Cerlinde-
weg11-23 in r35o5 Berlin.

(3)Als Ceschäftsjahr gilt der Zeitraum vom
r.r. bis 3r.rz. des jeweiligen Jahres.

$ z Zweck des Vereins
(r)Der Verein verfolgt ausschließlich und

unmittelbar gemeinnützige Zwecl<e im
Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte

Zwecke" der Abgabenordnu ng.

(z)Zwecl< des Vereins ist die Förderung un-

terrichtlicher und außerunterrichtlicher
Aldivitäten der Schule.

Dazu zählen besonders'
.Beschaffung von Lehr-, Lern- und
Anschauu ngsmaterial
.Beschaffung von Ausstattungsgegen-
ständen
.U nterstützung von Arbeitsgemeinschaften
.Beschaffung von Auszeichnungen und

Preisen für schulische Wettbewerbe
.Unterstützung der schulischen C remien
.Durchführung, Unterstützung und Mit-
gestaltu ng von Schulveranstaltungen

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecl<e.

$ 3 Mitgliedschaft
(r) Mitglied des Vereins l<ann jede natür-

liche und juristische Person werden, die die

Ziele des Vereins unterstützt. Die schrift-
liche Eintrittserklärung ist an den Vorstand
zu richten, der unverzüglich die Entschei-

dung über die Aufnahme trifft.
(z) Ehrenmitglieder l<önnen solche Perso-

nen werden, die sich in besonderer Weise

um die Schule oder den Verein verdient ge-

macht haben. Die Ernennung erfolgt durch

Beschluss der M itgliederversammlung.
(3) Die Mitgliedschaft endet
r. durch Tod,

z. durch Austritt zum Ende eines Ceschäfts-

.lah res mittels sch rift | icher Erklä ru n g gegen-

über dem Vorstand und unter Einhaltung ei-

ner Frist von einem Monat,

3. durch Ausschluss seitens des Vorstandes

a) wenn Beiträge und andere Zahlungsver-

pflichtungen für einen Zeilraum von 6 Mo-

naten rücl<ständig sind und ihre Zahlung
nicht innerhalb einer Frist von t4 fagen
nach ergangener Mahnung erfolgt,
b) wegen vereinsschädigenden Verhaltens.
Der Ausgeschlossene hat das Recht, binnen

eines Monats nach Empfang der Mitteilung
beim Vorstand schriftlich gegen diese
Entscheidung Einspruch einzulegen. Die

nächste Mitgliederversammlung entschei-

det endgültig über den Ausschluss.

$ 4 Rechte und Pflichten der Mit-
glieder
(r) Die Mitglieder haben das Recht, an den

Mitgliederversammlungen des Vereins teil-

zunehmen, Anträge zu stellen und vom t8.

Lebens.lahr ab das Stimmrecht auszuüben.

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine

Stimme, die nur persönlich abgegeben wer-

den kann. Das passive Wahlrecht beginnt
vom vollendeten 2r. Lebensjahr an.

(z) Die Mitglieder haben die in der
Mitgliederversammlung festgesetzten Bei-

träge jährlich im voraus zu entrichten.
Eh ren mitgl ied er zahlen l<ei nen Beitrag.



$ 5 Finanzierung des Vereins und
Verwend u n g von Verei nsmittel n

(r) Der Verein finanziert sich aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden.
(z) Mittel des Vereins dürfen neben den

Kosten, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Vereinsführung stehen, nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Über Anträge und Bewilligung von Mit-
teln entscheidet nach Absprache mit dem

Vorsitzenden bei Beträgen
. bis r5o,- € der l(assierer,
. ab r5o,- € der Vorstand.
Es ist .jeweils zu prüfen, ob vorgesehene

Ausgaben aus Mitteln des Bezirl<samtes

Rei nickendorf finanziert werden kön nen.

(+) Am Schluss des l(alenderjahres wird ei-

ne l(assenprüfung von zwei Vereinsmitglie-
dern, die nicht dem Vorstand angehören

dürfen und von der Mitgliederversammlung
zu wählen sind, vorgenommen. Über das

Ergebnis ist der Mitgliederversammlung
Bericht zu erstatten.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben,

die dem Zweck der l(örperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütu ngen begü nstigt werden.

$ 6 Organe des Vereins
(r) Organe des Vereins sind

r. die M itgliederversammlung,
z. der Vorstand, der aus dem Vorsitzenden,

dem stellvertretenden Vorsitzenden und

dem l(assenwart besteht.

(z) Die Mitgliederversammlung und der

Vorstand können beschließen, dass zum
Vorstand eine Anzahl Beisitzer tritt.
(3) Der Verein wird gerichtlich und außerge-

richtlich durch zwei Mitslieder des

Vorstandes vertreten.

$ 7 Mitgliederversammlung
(r) Alljährlich findet bis Ende November ei-

ne ordentliche Mitgliederversammlung
statt, zu der alle Mitglieder vom Vorstand

unter Angabe der Tagesordnung schriftlich
einzuladen sind. Die Einladung erfolgt in ei-

ner Frist von z Wochen vor der Mitglieder-
versammlu ng.

Anträge zur Mitgliederversammlung müs-

sen mindestens t Woche vorher schriftlich
dem Vorstand eingereicht werden und be-

gründet sein.
(z) Der Mitgliederversammlung obliegen:

r. Entgegennahme des Rechenschafts-
berichtes des Vorstandes und des Berichtes

des l(assenprüfers,
z. Entlastung des Vorstandes,

3. Wahl des neuen Vorstandes. Der Vor-

stand wird auf ein Jahr mit einfacher Mehr-

heit gewählt. Er fuihrt die Ceschäfte bis zur
Neuwahl weiter.

4. Wahl von zwei Kassenprüfern,

5. Jede Anderung der Satzung,

6. Entscheidung über die eingereichten
Anträge,

7. Ernennung von Eh ren mitgl iedern,

8. Auflösung des Vereins.
(l) Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung muss vom Vorstand einberufen

werden, wenn mindestens 20 Prozent der

ordentlichen Mitglieder dies schriftlich un-

ter der Angabe des Crundes beantragt. Der

Vorstand kann die Einberufung einer außer-

ordentlichen Mitgliederversammlung be-

sch ließen.
(+) Jede ordnungsgemäß anberaumte
M itgliederversammlung ist beschlussfähig.

Sie beschließt über Anträge durch einfache

Mehrheit, soweit sie nicht Satzungsände-

rungen oder die Auflösung des Vereins be-

treffen.
(5) Über die Mitgliederversammlung und

deren Beschlüsse ist ein Protol<oll anzufer'
tigen, das vom Protokollführer zu unler-



schreiben und von einem Vorstandsmitglied
gegenzuzeichnen ist.

$ 8 Vorstand
(r) DerVorstand ist durch den Vorsitzenden

ei nzu berufen.
(z) Dem Vorstand obliegt die Führung der

laufenden Ceschäfte. Er ist beschlussfähig,

wenn mindestens 50 Prozent Mitglieder
des Vorstandes anwesend sind. Beschlüsse

werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.
(3) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift
zu fertigen, die von dem die Sitzung leiten-

dem Vorstandsmitglied und dem Protokoll-

führer zu unterzeichnen ist. Die Nieder-

schriften sind aufzubewahren.
(4) Die Mitglieder des Vorstandes üben ih-

re Amter ehrenamtlich aus.

$ 9 Satzungsänderungen
(r) Satzungsänderungen können nur mit

3/4 Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(z) Eine Veränderung des Vereinszwecks er-

fordert die Zustimmung aller Mitglieder.
(3) Satzungsänderungen, die vom Finanz-

amr zur Erlangung oder zum Erhalt der

Cemeinnützigkeit gefordert werden sowie

vom Amtsgericht zur Eintragung ins Ver-

einsregister verlangt werden, können vom
Vorstand im Sinne des $ z6 BCB ohne er-

neute Befragung der Mitgliederversam-
mlung vorgenommen werden. Diese Ande-

rungen sind auf der nächsten Mitglieder-
versamm lu ng vorzutragen.

$ ro Auflösung des Vereins
(r) Die Auflösung des Vereins kann nur von

einer zu diesem Zweck einberufenen aus-

sero rdentlichen M itgliederversa m m lu n g

mir 314 Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder beschlossen wer-

oen.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall

steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermö-

gen an die Crundschule am Tegelschen Ort,
die es unmittelbar und ausschließlich für
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden

hat.

(Stand: Juni zoo6)


